
ENTSCHLIEßUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Katharina Kucharowits 

Genossinnen und Genossen 

--- ---

betreffend "Veröffentlichung der Ergebnisse der Evaluierung zum B-KJHG" 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 22 Bericht des Verfassungsausschusses über die 

Regierungsvorlage (301 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das 

Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920, in der Fassung des 

B. G. BI. Nr. 368 vom Jahre 1925, das Bundesverfassungsgesetz betreffend Grundsätze für 

die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der Landesregierungen außer Wien, das 

Bundesforstegesetz 1996, das Datenschutzgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Bundesgesetz über di.e Europäische 

Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstraf-sachen geändert werden (463 d.B.) 

Im Zuge der Beschlussfassung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 wurde als 

Begleitmaßnahme eine Evaluierung mit dem Ziel beschlossen, das Gesetz und dessen Inhalte 

für die betroffenen Kinder bestmöglich weiterzuentwickeln und zu analysieren. Für die 

Umsetzung wurde im Familienministerium unter der ehemaligen Ministerin Karmasin eine 

Steuerungsgruppe eingerichtet, welche sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzte. 

Bereits in der letzten Gesetzgebungsperiode wurde eine Anfrage zur Steuerungsgruppe und 

der Evaluation gestellt - es wurde schriftlich die Einhaltung des vorgesehenen Zeitplanes und 

die Fertigstellung bis Mitte 2018 bestätigt. 1 

Nachdem in diesem Jahr die Diskussion um die Kinder- und Jugendhilfe durch die geplante 

Kompetenzbereinigung wieder entfachte, wurden auch die fertiggestellten Ergebnisse der 

Evaluierung erneut thematisiert und eingefordert. 

Auch im Ausschuss für Familie und Jugend am 9. Oktober 2018 wurden in der aktuellen 

Aussprache die Evaluierungsergebnisse angesprochen und Ministerin Bogner-Strauß sicherte 

zu, dass diese mit spätestens Ende Herbst veröffentlicht werden. Um Potenziale für die 

Weiterentwicklung dieser wichtigen Materie zu nutzen ist die Evaluierung des 2013 

eingeführten Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes umgehend zu veröffentlichen. 

1 https:/!www.parlament.gv.at!PAKT!VHG(XXV (AB/AB 11408/imfname 629432.pdf 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat möge beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend 

wird aufgefordert, die Evaluierungsergebnisse zum Bundes- Kinder- und Jugendhilfegesetz 

2013 zu veröffentlichen und zugänglich zu machen." 

/ 
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